
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Informationen zu Anbieter von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und 
Energieeinsparung sowie ihren Angebote finden Sie auf einer bei der Bundesstelle für 
Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieterliste unter www.bfee-online.de" 
 
Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Energielieferung 
können an unseren Verbraucherservice per Post , telefonisch  oder per E-Mail  gerichtet werden. 
 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als 
Haushaltskunden und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden 
Kontaktdaten erreichbar: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice 
Postfach 8001 / 53105 Bonn 
Telefon: Mo. - Fr. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, 030 22480 500 oder 01805 101000 - Bundesweites Infotelefon (Festnetzpreis 14 
ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min) 
Telefax: 030 22480 323 
Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 
 
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherservice unseres Unternehmens angerufen und keine beidseitig zufriedenstellende 
Lösung gefunden wurde. 
Schlichtungsstelle Energie e.V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Telefon: 030 2757240 0 
Telefax: 030 2757240 69 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 
 
Information gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen 
vom 4.11.2010 
Informationen zu Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung sowie ihren 
Angeboten finden Sie auf einer bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieterliste unter www.bfee-
online.de. 
 
Information gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen vom 
4.11.2010 
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum 
Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen 
erhalten Sie auf folgenden Internetseiten: www.dena.de, www.energieagenturen.de, www.verbraucherzentrale.de. 
 
Hinweis gem. § 107 Abs. 2 EnergieStV 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach 
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat 
steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich an ihr zuständiges Hauptzollamt. 
 
Weitere Hinweise zu Ihrer Verbrauchsabrechnung 
Datenschutz:               Alle zur Erfüllung des Vertrages erforderlichen Daten werden elektronisch gespeichert, verarbeitet und - 

soweit zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig- an andere Stellen 
weitergegeben. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden dabei beachtet. 

 
Standardisierte Begriffserklärungen gemäß §40 Abs. 6 EnWG 
Abschlagzahlungen:  Die Abschlagszahlungen sind eine Teilzahlung bzw. Anzahlung auf die bereits geleisteten Energielieferungen 

und werden mit der turnusmäßigen Endabrechnung verrechnet. Die Höhe des Abschlages orientiert sich 
an dem zu erwartenden Energieverbrauch. 

Blindarbeit:                  Blindarbeit ist ein Anteil der elektrischen Energie, der nicht in Nutzenergie umgewandelt wird, sondern zum 
Aufbau elektromagnetischer und elektrischer Felder dient. Die Blindarbeit wird in kvarh angegeben. Sie 
belastet die Versorgungsnetze der Netzbetreiber und wird bei Überschreitung von Grenzen vom 
Energieversorger vereinnahmt und an den Netzbetreiber abgeführt. 



EEG-Umlage:              Mit der EEG-Umlage wird die Erzeugung von Strom in Anlagen erneuerbarer Energieträger gefördert, die 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet werden. Diese Kosten werden gemäß EEG auf 
alle Verbraucher umgelegt. 

Grundpreis:                 Der Grundpreis dient der Abdeckung der verbrauchsunabhängigen Kosten und setzt sich im Regelfall aus 
einem festen Leistungspreis und dem Verrechnungspreis (Zählerpreis) zusammen. 

Konzessionsabgabe:  Entgelte an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen. 
Daher wird auch die jeweilige Konzessionsabgabe seitens des Netzbetreibers weiterverrechnet und vom 
Lieferanten in Rechnung gestellt. 

KWK-Umlage:              Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK-) Anlagen erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. Dadurch wird ein 
höherer Nutzungsgrad erreicht, wodurch Brennstoff eingespart und Kohlendioxid-Emissionen gemindert 
werden können. Betreiber von KWK-Anlagen erhalten einen gesetzlich festgelegten Zuschlag. Diese 
Kosten werden gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) auf die Verbraucher umgelegt. 

Leistungspreis:           Für die bezogene Leistung (kW) wird vom Energieversorger je nach Vereinbarung ein Leistungspreis in 
Rechnung gestellt. In Abhängigkeit von der Preiskondition wird entweder der höchste gemessene Wert des 
Jahres (Jahresleistungspreis) oder der Höchstwert eines Monats (Monatsleistungspreis) berechnet. 

Lieferstelle:                  Ort, an dem die Strom- bzw. Gaslieferung erbracht wird.  
Messstellenbetrieb:     Der Messstellenbetrieb umfasst den Ein- und Ausbau sowie Betrieb und Wartung von Zählern. Diese Kosten 

werden vom Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt. 
Messdienstleistung:   Die Messung beinhaltet die Ermittlung des Energieverbrauchs sowie die Erfassung, Verwaltung und 

Bereitstellung der Zählerdaten. Diese Kosten werden vom Netzbetreiber bzw. Messdienstleister in 
Rechnung gestellt. 

Netzbetreibernummer: Die Netzbetreibernummer dient der eindeutigen Identifikation des örtlichen Verteilnetzbetreibers, an dessen 
Netz die Lieferstelle angeschlossen ist. 

Netznutzungsentgelte:         Entgelte des Energienetzbetreibers für den Transport und die Verteilung der Energie sowie den damit 
verbundenen Dienstleistungen. 

Stromkennzeichnung 
(Energiemix):              Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vorgeschriebene Stromkennzeichnung informiert über die 

Herkunft des bezogenen Stroms und dessen Umweltauswirkungen. 
Stromsteuer:                Die Stromsteuer ist eine gesetzlich geregelte Verbrauchssteuer, die seit 1999 auf Grund des Gesetzes zur 

ökologischen Steuerreform erhoben wird. Besteuert wird der Verbrauch bzw. die Entnahme aus dem Netz 
im deutschen Steuergebiet. Die Stromsteuer wird vom Energieversorger erhoben und an den Fiskus 
abgeführt. 

Verbrauch:                   Der Energieverbrauch für die jeweilige Abrechnungsperiode wird in Kilowattstunden (kWh) ausgewiesen. 
Verbrauchspreis oder 
Arbeitspreis:                Der Verbrauchspreis oder Arbeitspreis bezeichnet den Preis für eine verbrauchte Kilowattstunde Energie. 
Vertragskonto:            Unter dem Vertragskonto sind die Stammdaten des Kunden, die Angaben zur Lieferstelle sowie alle 

Zahlungsvorgänge bezogen auf diese Lieferstelle erfasst. 
Zählpunkt/ 
Zählpunktbezeichnung: Ein Zählpunkt kennzeichnet eine Lieferstelle eindeutig, diese Nummer existiert nur einmal im europäischen 

Energienetz. Am Zählpunkt werden die relevanten Messdaten erfasst. Über die Zählpunktbezeichnung 
kann der Netzbetreiber den Standort der Lieferstelle genau identifizieren und den Zähler zuordnen. Im 
Gegensatz dazu ist die Zählernummer nicht ortsgebunden, da Zähler gewechselt werden können. 

 


